
§ 1 Anwendungsbereich
(1)  Unsere Einkaufsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen 

mit unseren Geschäftspartnern und Lieferanten. Unsere Einkaufs-
bedingungen gelten nur wenn der Lieferant Unternehmer (§ 14 BGB), 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist. 

(2)  Die Einkaufsbedingungen gelten insbesondere für den Kauf und/oder 
die Lieferung beweglicher Sachen, ohne Rücksicht darauf, ob der Ver-
käufer die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 
650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten diese Einkaufs-
bedingungen als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige 
Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen 
müssen.

(3)  Diese Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende oder ergänzen-
de Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, 
wir haben ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt auch dann, wenn der Lieferant in seinen 
Unterlagen auf seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen verweist 
und wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen. 

(4)  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks 
Ausführung des Vertrages getroffen werden, bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

§ 2 Vertragsschluss
(1)  Der Vertragsschluss zu den in unserer Bestellung genannten Bedin-

gungen erfolgt durch Annahme der Bestellung durch den Lieferanten.

(2)  Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung ist der Lieferant nicht 
berechtigt seine Rechte aus diesem Vertrag an einen Dritten ganz oder 
teilweise abzutreten oder sonst zu übertragen.

§ 3 Lieferungen und Termine
(1)  Der in der Bestellung angegebene Liefertermin (Eingangs-datum) ist 

bindend. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar 
werden, aus denen sich ergibt, dass der bedungene Liefertermin nicht 
eingehalten werden kann.

(2)  Bei früherer Anlieferung als vereinbart, behalten wir uns vor, die Rück-
sendung auf Kosten des Auftragnehmers vorzunehmen. Erfolgt bei 
vorzeitiger Lieferung keine Rücksendung, so lagert der Liefergegen-
stand bis zum vereinbarten Liefertermin bei uns auf Kosten und Gefahr 
des Lieferanten. Wir behalten uns im Fall vorzeitiger Lieferung vor, die 
Zahlung erst am vereinbarten Fälligkeitstage vorzunehmen. Teilliefe-
rungen akzeptieren wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung.

(3)  Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche 
zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Frist Schadensersatz statt der Leistung und Rücktritt 
zu verlangen.

(4)  Soweit nicht abweichend vereinbart, haben alle Lieferungen nach 
unserer Wahl „frei Haus“ (bei Importgeschäften „DDP Incoterms 
2010“) Werk Diepholz oder bei Streckengeschäften direkt an den Be-
stimmungsort zu erfolgen.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
(1)  Soweit nicht abweichend vereinbart, haben alle Lieferungen DDP 

(Incoterms 2020) Werk Diepholz oder bei Streckengeschäften direkt an 
den Bestimmungsort zu erfolgen.

(2)  Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe von Datum (Ausstel-
lung und Versand), Inhalt der Lieferung (Artikelnummer und Anzahl) 
sowie unserer Bestellkennung (Datum und Nummer) beizulegen. 

Fehlt der Lieferschein oder ist er unvollständig, so haben wir hieraus 
resultierende Verzögerungen der Bearbeitung und Bezahlung nicht zu 
vertreten. Getrennt vom Lieferschein ist uns eine entsprechende Ver-
sandanzeige mit dem gleichen Inhalt zuzusenden.

(3)  Soweit nichts Abweichendes geregelt ist, geht die Gefahr des zufälli-
gen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache mit 
Übergabe am Bestimmungsort (Erfüllungsort) auf uns über. Soweit 
eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maß-
gebend. Auch im Übrigen gelten bei einer Abnahme die gesetzlichen 
Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend.

(4)  Der in der Bestellung angegebene Liefertermin ist bindend. Der 
Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu 
setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus 
denen sich ergibt, dass der bedungene Liefertermin nicht eingehalten 
werden kann.

(5)  Liefert der Lieferant vor dem vereinbarten Liefertermin, behalten wir 
uns vor, die Rücksendung auf Kosten des Auftragnehmers vorzuneh-
men, soweit dies unter Berücksichtigung aller Umstände angemessen 
ist.       
Erfolgt bei vorzeitiger Lieferung keine Rücksendung, so lagert die 
Ware bis zum vereinbarten Liefertermin bei uns auf Kosten und Gefahr 
des Lieferanten. Wir behalten uns im Fall vorzeitiger Lieferung vor, die 
Zahlung erst an den vereinbarten Fälligkeitstagen vorzunehmen. Teil-
lieferungen akzeptieren wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung.

(6)  Erbringt der Lieferant seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der 
vereinbarten Lieferzeit oder kommt er in Verzug, so bestimmen sich 
unsere Rechte – insbesondere auf Rücktritt und Schadensersatz – 
nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Regelungen in § 2 Abs. 7 bleibt 
hiervon unberührt. 

(7)  Ist der Lieferant in Verzug, können wir – neben weitergehenden 
gesetzlichen Ansprüchen – pauschalierten Ersatz unseres Verzugs-
schadens iHv 0,25 % des Nettopreises pro Kalendertag verlangen, 
insgesamt jedoch nicht mehr als 5% des Nettopreises der verspätet 
gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein 
höherer Schaden entstanden ist. Dem Lieferanten bleibt der Nachweis 
vorbehalten, dass überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist. 

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen
(1)  Der in der Bestellung enthaltene oder anderweitig vereinbarte Preis ist 

bindend. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Um-
satzsteuer, soweit diese anfällt. Mangels ausdrücklicher abweichender 
Vereinbarung schließt der Preis die Lieferung gem. DDP (Incoterms 
2020) an den benannten Bestimmungsort einschließlich Verpackung, 
Transport und Versicherung ein.

(2)  Der Lieferant ist verpflichtet, innerhalb von 5 Tagen nach Lieferung der 
bestellten Ware für jede Bestellung eine den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechende Rechnung zu erstellen. Rechnungen können 
wir insbesondere nur dann bearbeiten, wenn diese - entsprechend 
den Vorgaben in unserer Bestellung - die dort ausgewiesenen Be-
stellnummer angegeben und auf den richtigen Rechnungsempfänger 
ausgestellt sind. Ist die Rechnung nicht ordnungsgemäß im Sinne 
dieses Absatzes, so haben wir hieraus resultierende Verzögerungen 
der Bearbeitung und Bezahlung nicht zu vertreten.

(3)  Zahlungen unsererseits bedeuten nicht, dass die Ware mangelfrei ist, 
beinhalten demnach auch keinen Verzicht auf unsere Mängelansprü-
che und schließen demzufolge eine spätere Mängelrüge nicht aus.

(4)  Wir zahlen innerhalb von 30 Kalendertagen. Zahlen wir innerhalb von 
14 Tagen ab vollständiger Lieferung und Leistung (einschließlich einer 
ggf. vereinbarten Abnahme) und Zugang einer ordnungsgemäßen 
Rechnung, gewährt uns der Lieferant 3 % Skonto auf den Nettobetrag 
der Rechnung.
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(5)  Der Lieferant hat Aufrechnungs- oder Zurückhaltungsrechte nur hin-
sichtlich unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen.

(6)  Ansprüche aufgrund zusätzlicher Lieferungen und/oder Leistungen 
können nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung und Beauftra-
gung der zusätzlichen Lieferungen und/oder Leistungen zwischen den 
Vertragsparteien geltend gemacht werden. Ansonsten sind Nachforde-
rungen über den vereinbarten Preis hinaus ausgeschlossen.

§ 5 Eigentumsvorbehalt des Lieferanten
      Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er 

Die Übereignung der Ware auf uns hat unbedingt und ohne Rücksicht 
auf die Zahlung des Preises zu erfolgen. Nehmen wir im Einzelfall 
eine unter Eigentumsvorbehalt stehende Übereignung an, erlischt der 
Eigentumsvorbehalt des Lieferanten spätestens mit Kaufpreiszahlung 
für die gelieferte Ware. Wir bleiben in diesen Fällen auch vor Kauf-
preiszahlung im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zur Weiterveräuße-
rung der Ware jedenfalls unter Vorausabtretung der hieraus entste-
henden Forderung ermächtigt. Ausgeschlossen sind damit jedenfalls 
alle sonstigen Formen des Eigentumsvorbehalts, insbesondere der 
erweiterte, der weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung ver-
längerte Eigentumsvorbehalt.

§ 6 Beistellung von Teilen
(1)  Sofern wir dem Lieferanten Teile beistellen, behalten wir uns hieran 

das Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten 
werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit an-
deren, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben 
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Sache zu den an- deren verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben 
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltssache zu den anderen verwischten Gegenständen zum Zeit-
punkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die 
Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als ver-
einbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum überträgt, der 
Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns.

(2)  Soweit die uns gemäß Ziffer 1 zustehenden Sicherungsrechte den 
Einkaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um 
mehr als 10 % übersteigt, sind wir auf Verlangen der Lieferanten zur 
Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl verpflichtet.

§ 7 Mängelansprüche
(1)  Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (ein-

schließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Mon-
tage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) und bei sonstigen 
Pflichtverletzungen durch den Verkäufer gelten die gesetzlichen Vor-
schriften und, ausschließlich zu unseren Gunsten, die nachfolgenden 
Ergänzungen und Klarstellungen.

(2)  Der Lieferant haftet nach den gesetzlichen Vorschriften insbesondere 
dafür, dass die gelieferten Waren bei Gefahrübergang die vereinbarte 
Beschaffenheit aufweisen. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit 
gelten jedenfalls alle Spezifikationen, Angaben in Produktdatenblät-
tern und sonstige Angaben, die – insbesondere durch Bezeichnung 
oder Bezugnahme in der Bestellung – Gegenstand des Vertrages sind 
oder in gleicher Weise wie diese Einkaufsbedingungen einbezogen 
wurden. Es ist insoweit unerheblich, ob die Angaben von uns, vom 
Lieferanten oder vom Hersteller stammen. Der Lieferant haftet ins-
besondere auch dafür, dass die Waren frei von Fertigungs-.und/ oder 
Konstruktionsfehlern sind, dem neuesten Stand der Technik und allen 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Änderungen an 
den Produktdaten sind vom Lieferanten vor der Auslieferung mit der 

KRAIBURG PuraSys abzustimmen.

(3)  Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die 
gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender Maßgabe: 
Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, die bei 
unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung 
einschließlich der Lieferpapiere offen zu Tage treten (z.B. Transport-
beschädigungen, Falsch- und Minderlieferung) oder bei unserer Quali-
tätskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar sind. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, besteht keine Untersuchungspflicht. Unsere 
Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt.  Unbescha-
det unserer Untersuchungspflicht gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) 
jedenfalls dann als unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb 
von fünf (5) Arbeitstagen ab Entdeckung bzw., bei offensichtlichen 
Mängeln, ab Lieferung abgesendet wird. 

(4)  Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte und der Regelungen in Abs. 
3 gilt: Kommt der Verkäufer seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – 
nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) 
oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – 
innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so 
können wir den Mangel selbst beseitigen und vom Verkäufer Ersatz 
der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechen-
den Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den Verkäufer 
fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar (z.B. wegen besonderer 
Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit oder drohendem Ein-
tritt unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner Fristsetzung; von 
derartigen Umständen werden wir den Verkäufer unverzüglich, nach 
Möglichkeit vorher, unterrichten. Im Übrigen sind wir bei einem Sach- 
oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen Vorschriften zur Minderung 
des Kaufpreises oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Außerdem 
haben wir nach den gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- 
und Aufwendungsersatz. 

§ 8 Schutzrechte 
(1)  Der Lieferant haftet dafür, dass im Zusammenhang mit seiner Liefe-

rung keine Marken, Patente, Urheberrechte oder andere gewerblichen 
Schutzrechte Dritter verletzt werden.

(2)  Werden wir von einem Dritten wegen der Verletzung gewerblicher 
Schutzrechte in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, 
uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizu-
stellen

(3)  Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwen-
dungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnah-
me durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen..

§ 9 Produkthaftung
(1)  Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er 

verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf 
erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts  
und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst 
haftet.

(2)  Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Ziffer 1 ist 
der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen zu erstatten, 
die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten 
Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Um- fang der durchzuführen-
den Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten - soweit möglich 
und zumutbar - unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme 
geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche. 

(3)  Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung 
mit einer Deckungssumme von Euro 10 Mio. pro Personen- schaden/
Sachschaden - pauschal zu unterhalten; stehen uns weitergehende 
Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt.
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§ 10 Eigentumsvorbehalt des Lieferanten
(1)  Unsere gesetzlich bestimmten Aufwendungs- und Regressansprüche 

innerhalb einer Lieferkette (Lieferantenregress) stehen uns neben 
den Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. Wir sind insbesondere 
berechtigt, genau die Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Er-
satzlieferung) vom Verkäufer zu verlangen, die wir unserem Abnehmer 
im Einzelfall schulden. Unser gesetzliches Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 
BGB) wird hierdurch nicht eingeschränkt.

(2)  Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch dann, wenn die 
mangelhafte Ware durch uns, unseren Abnehmer oder einen Dritten, 
z.B. durch Einbau, Anbringung oder Installation, mit einem anderen 
Produkt verbunden oder in sonstiger Weise weiterverarbeitet wurde.

§ 11 Verjährung
(1)  Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach 

den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes be-
stimmt ist.

(2)  Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Ver-
jährungsfrist für Mängelansprüche 3 Jahre ab Gefahrübergang. Soweit 
eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 
Die 3-jährige Verjährungsfrist gilt entsprechend auch für Ansprüche 
aus Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für ding-
liche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) unberührt 
bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren darüber hinaus in 
keinem Fall, solange der Dritte das Recht – insbesondere mangels 
Verjährung – noch gegen uns geltend machen kann.

(3)  Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vorstehender 
Verlängerung gelten – im gesetzlichen Umfang – für alle vertrag-
lichen Mängelansprüche. Soweit uns wegen eines Mangels auch 
außervertragliche Schadensersatzansprüche zustehen, gilt hierfür 
die regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn nicht 
die Anwendung der Verjährungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall zu 
einer längeren Verjährungsfrist führt.

§ 12 Modelle, Zeichnungen, Formen, beigestellte Teile etc.
(1)  Von uns zur Verfügung gestellte Modelle, Zeichnungen, Normblätter, 

Druckvorlagen, Druckfilme, Werkzeuge, Lehren, Profile, Formen usw. 
bleiben unser Eigentum. Der Lieferant hat sie sorgfältig aufzube-
wahren, kostenlos instand zu halten, notfalls zu erneuern und nach 
Gebrauch in gebrauchsfähigem Zustand an uns zurückzusenden. Sie 
dürfen, ebenso wie die danach oder damit hergestellten Waren ohne 
unsere schriftliche Einwilligung Dritten weder offenbart noch an Dritte 
weitergegeben noch für diese oder für eigenen Zwecke des Lieferanten 
benutzt werden. Diese Verpflichtungen gelten auch nach Abwicklung 
dieses Vertrages. Die Geheimhaltungsverpflichtungen erlöschen, wenn 
und soweit das in den überlassenen Unterlagen enthaltene Ferti-
gungswissen allgemein bekannt geworden ist. Zuwiderhandlungen 
verpflichten den Lieferanten zum Schadensersatz. Besondere Geheim-
haltungsvereinbarungen und gesetzliche Regelungen zum Geheimnis-
schutz bleiben unberührt.

(2)  Der Lieferant ist verpflichtet, die von uns gestellten oder für uns ge-
fertigten Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns 
bestellten Lieferungen und Leistungen einzusetzen. Er ist weiter 
verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene 
Kosten gegen Feuer-, Wasser-, Diebstahl- und sonstige Schäden (z.B. 
durch Mitarbeiter) zu versichern. Von uns überlassene oder für uns 
auf unsere Kosten gefertigte Werkzeuge sind uns vom Lieferanten auf 
erstes Anfordern, spätestens mit der Beendigung der Geschäftsbezie-
hung zurückzugeben

(3)  Bei Fertigungsschwierigkeiten des Lieferanten, insbesondere wenn 
der Lieferant seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt 
oder die Fertigung einstellt, sind wir berechtigt, die Überlassung der 

von ihm ganz oder teilweise bezahlten Formen usw. zu einer angemes-
senen Vergütung zu verlangen. Die Vernichtung nicht mehr benötigter 
Formen ist nur mit schriftlicher Einwilligung zulässig.

§ 13 Verschiedenes
(1)  Vertragliche Rechte und Pflichten der Parteien sind ohne vorherige 

Zustimmung nicht übertragbar.

(2)  Der Lieferant hat Aufrechnungs- oder Zurückhaltungsrechte nur hin-
sichtlich unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen.

§ 14 Gerichtsstand, Erfüllungsort, Anwendbares Recht
(1)  Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen Einheits-

rechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.

(2)  Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Ver-
tragsverhältnis oder in Zusammenhang damit ist unser Geschäftssitz 
in Diepholz. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer iSv § 
14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am 
Erfüllungsort der Lieferverpflichtung oder am allgemeinen Gerichts-
stand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

(3)  Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Ge-
schäftssitz der Erfüllungsort.

(4)  Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieser Vertragsbe-
dingungen oder Vertragsklauseln ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden oder sollte dieser Vertrag Lücken enthalten, berührt das 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und Klauseln nicht. Die 
Parteien verpflichten sich, die unwirksame Klausel durch eine andere 
zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder 
fehlenden Regelung am nächsten kommt und ihrerseits wirksam ist.

Stand: 09/2023
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